
 

Swiss Western Riding Association 
 

Spesenreglement 
gültig ab 1. Januar 2021 

 

 
1. Sitzungsgeld 
Für die Teilnahme an Vorstands-, Kommissions- und Veranstaltersitzungen sowie Versammlungen 
anderer Organisationen (falls nicht ein Sitzungsgeld von diesen Organisationen entrichtet wird), die im 
Auftrag und für die SWRA besucht werden, wird ein Sitzungsgeld von CHF 50 vergütet, unabhängig 
davon, ob es eine physische Sitzung oder eine Telefon- oder Videokonferenz war. 
Bei mit Reisen verbundenen Sitzungen kommen allenfalls noch Entschädigungen nach Punkt 2 dazu. 
 
2. Dienstreisen, Referate, Kurse 
- Für Dienstreisen in der Funktion als Vorstands- oder Kommissionsmitglied 
- Für Referenten oder Trainer an offiziellen SWRA-Kursen 
- oder sonst im Auftrag der SWRA 
werden vergütet: 
 

2.1 Für auswärtige Mahlzeiten 
• Frühstück (bei Abreise vor 07.30 bzw. bei vorangehender Übernachtung,  CHF 15 

sofern das Frühstück nicht in den Hotelkosten inbegriffen ist) 
• Mittagessen         CHF 35 
• Abendessen (bei auswärtiger Übernachtung oder Rückkehr nach 19.30)  CHF 40 

 
2.2 Fahrtkosten 

Bahn: Effektive Billettkosten 2. Klasse 
(für Besitzer Halbtaxabo in der Schweiz 1. Klasse). 

Auto: CHF -.70 pro Kilometer 
 nach Möglichkeit soll ein Auto gemeinsam benutzt werden. 

 
2.3 Unterkunft 
Effektive Übernachtungskosten in einem Hotel der Mittelklasse, Einzelzimmer mit Bad/Dusche. 
Zusatzkosten wie Minibar, Video, Privattelefone, Hunde usw. werden nicht vergütet. 
 
2.4 Tagessatz für Trainer oder Referenten an SWRA-Veranstaltungen 

CHF 500.--/Tag zuzüglich oben aufgeführter Punkte. 
 CHF 250.--/Halbtag (max. 4 Std.) zuzüglich oben aufgeführter Punkte. 

 
3. Weitere Auslagen 
Alle übrigen Auslagen für den Verein wie Parkgebühren, Porti, Büromaterial, Telefongebühren, Kopien 
usw. werden gegen Vorlage der Originalquittungen mittels Spesenabrechnung vergütet. 
 
Jedes Vorstandsmitglied kann einmal pro Kalenderjahr Pauschalspesen von CHF 250.00 geltend 
machen, um die Kosten für Dropbox, Internet, Benützung der eigenen Hard- und Software, Skype, 
Telefonate etc. zu decken. 
 
4. Spesenabrechnung 
Die Berechtigten haben ihre Spesenabrechnung mit den Originalquittungen spätestens Ende 
Kalenderjahr dem/der Kassier/in einzureichen. Andernfalls verfällt der Spesenanspruch! 
 
 
Vom Vorstand verabschiedet an der Telefonkonferenz vom 9.11.2020 
Von der Generalversammlung genehmigt am 20.03.2021 
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